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Nr. 17  STADT GREVENBROICH  20. Oktober 2005

Amtliche Bekanntmachungen

Entwurf der Haushaltssatzung

Gemäß § 9 NKF Einführungsgesetz NRW -NKFEG NRW- in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) i.V.m. § 79 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert 
durch Gesetz vom 03. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96), wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass 
der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Grevenbroich für das Haushaltsjahr 2006 mit ihren 
Anlagen an sieben Tagen bei der Stadtverwaltung Grevenbroich, Fachbereich Finanzservice (FB 20), 
Verwaltungsgebäude Am Markt 2 (Neues Rathaus), Grevenbroich, 3. Etage, Zimmer 346, während 
der Dienststunden am 21.10.2005 und vom 24.10.2005 bis zum 28.10.2005 sowie am 31.10.2005 zur 
Einsichtnahme öffentlich ausliegt.

Dienststunden sind:
montags - mittwochs von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
donnerstags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr,
freitags von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr.

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige der Stadt innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
Beginn der Auslegung – 21.10.2005 bis einschließlich 03.11.2005 - Einwendungen erheben. Die Einwendungen 
sind schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Grevenbroich - FB 20 -, Verwaltungsgebäude 
Am Markt 2 (Neues Rathaus), Grevenbroich, einzulegen.
Über die Einwendungen, die gegen den Entwurf der Haushaltssatzung und ihre Anlagen erhoben werden, be-
schließt der Rat in öffentlicher Sitzung.

Grevenbroich, den 30.09.2005
Axel J. Prümm
Bürgermeister



Satzung vom 12.10.2005 zur 9. Änderung der Satzung über die Festsetzung von Zahl, Zeit und Dauer der 
Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen) sowie sonstigen Märkte im Gebiet der Stadt Grevenbroich vom 
10.09.1990

Aufgrund des § 69 Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.02.1999 
(BGBl. I S. 202) zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.07.2004 (BGBl. I S. 2014), in Verbindung mit den §§ 1 und 
2 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Gewerbeüberwachung vom 10.12.1974 
(Grevenbroich NRW S. 1558/ SGV NRW 7101), zuletzt geändert durch Verordnung vom 24.10.1995 (SGV NRW 
S. 1021) sowie der §§ 7 und 41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 498) hat der Rat der Stadt am 29.09.2005 folgende Änderung der Satzung über 
die Festsetzung von Zahl, Zeit und Dauer der Wochen- und Jahrmärkte (Kirmessen) sowie sonstigen Märkte im 
Gebiet der Stadt Grevenbroich beschlossen:

Artikel 1

Im § 8 wird hinter Nummer 27 die Ziffer 28 wie folgt eingefügt:

Lfd. Nr. Ortsteil Art der Veranstaltung Zeitpunkt
28 Stadtmitte Grevenbroicher 

Adventszauber
erster Adventsonntag und Samstag vor dem 

ersten Adventsonntag

Artikel 2

Die Satzung zur 9. Änderung der Satzung über die Festsetzung von Zahl, Zeit und Dauer der Wochen- und 
Jahrmärkte (Kirmessen) sowie sonstigen Märkte im Gebiet der Stadt Grevenbroich tritt eine Woche nach dem 
Tag ihrer Verkündung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung vom 12.10.2005 zur 9. Änderung der Satzung über die Zahl, Zeit und Dauer der Wo-
chen- und Jahrmärkte (Kirmessen) sowie sonstigen Märkte im Gebiet der Stadt Grevenbroich vom 10.09.1990 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Hinweis:
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) kann 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Grevenbroich, den 12.10.2005
Bernd Schotten

Erster Beigeordneter 



Verordnung vom 12.10.2005 zur 5. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Greven-
broich über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 11.05.1989

Aufgrund des § 14 Abs. 1 S. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den Ladenschluss (LadschlG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744) in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Buchst. c) der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) 
vom 25.01.2000 (GV NRW S. 54) zuletzt geändert durch Verordnung vom 11.02.2003 (GV NRW S. 74) in Ver-
bindung mit Ziffer 4.6, Nr. 4 Anlage III ZustVO ArbtG und den §§ 25 ff des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz –OBG-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.08.1980 
(GV NRW S. 528/ SGV NRW 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.03.2004 (GV NRW S. 135) sowie § 
41 Abs. 1 Buchst. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV. NRW. S. 
498) wird von der Stadt Grevenbroich als örtlicher Ordnungsbehörde gemäß Ratsbeschluss vom 29.09.2005 für 
das Gebiet der Stadt Grevenbroich folgende Verordnung zur 5. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
der Stadt Grevenbroich über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 11.05.1989 erlas-
sen:

Artikel 1

In § 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 
wird folgender Abs. 4 eingefügt:
Verkaufsstellen dürfen in der Innenstadt aus Anlass des „Grevenbroicher Adventszauber“ am ersten Adventsonn-
tag, soweit dieser nicht in den Monat Dezember fällt, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr offengehalten wer-
den. 

Artikel 2

Die 5. Verordnung zur Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt Grevenbroich über das Offen-
halten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Verordnung vom 12.10.2005 zur 5. Änderung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das 
Offenhalten von Verkaufsstellen in der Innenstadt aus besonderem Anlass vom 11.05.1989 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Hinweis:
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) kann 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Grevenbroich, den 12.10.2005
Bernd Schotten

Erster Beigeordneter 



Die Dienststunden des Fachbereiches Planung/Bauordnung sind:

montags bis mittwochs von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
donnerstags von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr
und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
freitags von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Betr.:
a) Aufstellung der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 56 „Industriegebiet-Ost“ - Stadtteil Süd-

stadt-
b) Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. N 12 „Am 

Bahndamm“ – Stadtteil Neukirchen –
hier: Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB)

Zu a)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 29.09.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818),  die Aufstellung 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 56 „Industriegebiet-Ost“.
Zu b)
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 29.09.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) i. V. mit § 2 (4) BauGB die Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung der 6. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. N 12
„Am Bahndamm“.
Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:             Südstadt
BPlan-Änd.-Nr.:  3. Änderung G 56
Bezeichnung:   „Industriegebiet-Ost“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:             Neukirchen
BPlan-Änd.-Nr.:  1. vereinfachte Änderung der 

6. Änderung N 12
Bezeichnung:   „Am Bahndamm“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 (1) S. 2 BauGB i. V. mit § 2 (4) BauGB bekannt ge-
macht.

Grevenbroich, den 11.10.2005
Axel J. Prümm
Bürgermeister



Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. W 45 „Marktplatz Wevelinghoven“ - Stadtteil Wevelinghoven 
hier: Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 29.09.2005 folgenden Beschluss gefasst:
Der Rat beschließt gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. 
S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818), die Aufstellung  des Bebauungspla-
nes Nr. W 45 „Marktplatz Wevelinghoven“.
Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:           Wevelinghoven
BPlan-Nr.:         W 45
Bezeichnung:  „Marktplatz Wevelinghoven“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) S. 2 BauGB bekannt gemacht.

Grevenbroich, den 11.10.2005 
Axel J. Prümm
Bürgermeister



Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 45 „Am Neuhäuser Weg“ - Stadtteil Neukirchen -
hier: Auslegung gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB)

Der Planungsausschuss der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am  20.09.2005 gemäß § 3 (2) 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818),  die Auslegung des Bebauungsplanes Nr. N 45 „Am Neuhäuser Weg“ 
beschlossen.
Das Plangebiet ist in dem nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:            Neukirchen
BPlan-Nr.:          N 45
Bezeichnung:  „Am Neuhäuser Weg“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Der Entwurf des o.g. Bebauungsplanes liegt gemäß § 3 (2) BauGB einschließlich Entwurfsbegründung in der Zeit 
vom 28.10.2005 bis einschließlich 28.11.2005 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, 
Rathauserweiterungsbau, Ostwall 6, Grevenbroich, Zimmer 212, während der Dienststunden öffentlich aus. 
Während der Auslegungsfrist kann jedermann Anregungen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift 
vorbringen.

Grevenbroich, den 11.10.2005
Axel J. Prümm
Bürgermeister



Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. K 26 „Entwicklungsbereich Kapellen, Teil 2, Wohn- und 
Mischgebiet Süd“  – Stadtteil Kapellen –
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 30.06.2005 den Bebauungsplan Nr. K 26 „Entwick-
lungsbereich Kapellen, Teil 2, Wohn- und Mischgebiet Süd" als Satzung beschlossen.

Das Plangebiet ist in dem nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:           Kapellen
BPlan-Nr.: K 26
Bezeichnung: „Entwicklungsbereich Kapellen, Teil 

2, Wohn- und Mischgebiet Süd“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Der Bebauungsplan Nr. K 26 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan Nr. K 26 tritt gemäß § 10 Baugesetzbuch am Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Gemäß § 44 (3) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818),  kann der Entschädigungsberech-
tigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein-
getreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, daß er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt nach § 
44 (4) BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

2. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen der Satzung 
eines Bebauungsplanes wird gemäß §§ 215, 214 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Satzung eines Bebauungsplanes 
gegenüber der Stadt Grevenbroich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die 
Genehmigung oder die Veröffentlichung der Satzung eines Bebauungsplanes verletzt worden sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 
(GV. NRW. S. 498), kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt



b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Bebauungsplan Nr. K 26 kann ab sofort einschließlich Entscheidungsbegründung im städt. Verwaltungsge-
bäude Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Grevenbroich, Zimmer 212, Ostwall 6, während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

Grevenbroich, den 11.10.2005
Axel J. Prümm
Bürgermeister



Betr.: Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 1 c „Nordstraße / Lindenstraße / Monta-
nusstraße“ (1. Änderung und Ergänzung G 158) zum Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. G 158 „Nord-
straße / Lindenstraße / Montanusstraße“  – Stadtteil Stadtmitte 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 25.08.2005 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 1 c „Nordstraße / Lindenstraße / Montanusstraße“ (1. Änderung und Ergänzung G 158) zum Vorhaben- und 
Erschließungsplan Nr. G 158  „Nordstraße / Lindenstraße / Montanusstraße“ als Satzung beschlossen.
Das Plangebiet ist in dem nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:   Stadtmitte
Bplan-Nr.: vorhabenbezogener Bebauungsplan  1 c

1. Änderung und Ergänzung G 158) zum
Vorhaben- und Erschließungsplan G 158

Bezeichnung: „Nordstraße / Lindenstraße / 
Montanusstraße“

Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 c (1. Änderung und Ergänzung G 158) zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan Nr. G 158 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 c (1. Änderung und Ergänzung G 158) zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan Nr. G 158 tritt gemäß § 10 Baugesetzbuch am Tage der Bekanntmachung in Kraft.

Es wird auf folgendes hingewiesen:

1. Gemäß § 44 (3) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 
2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 (BGBl. I. S. 1818), kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetre-
ten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, daß er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 (4) 
BauGB, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend be-
zeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

2. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des BauGB beim Zustandekommen der Satzung 
eines Bebauungsplanes wird gemäß §§ 215, 214 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich unter Be-
zeichnung der Verletzung innerhalb von zwei Jahren seit Inkrafttreten der Satzung eines Bebauungsplanes 
gegenüber der Stadt Grevenbroich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die 
Genehmigung oder die Veröffentlichung der Satzung eines Bebauungsplanes verletzt worden sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2005 
(GV. NRW. S. 498), kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung ge-
gen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt



b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 1 c (1. Änderung und Ergänzung G 158) zum Vorhaben- und Er-
schließungsplan Nr. G 158 kann ab sofort einschließlich Entscheidungsbegründung im städt. Verwaltungsgebäu-
de Neues Rathaus, Rathauserweiterungsbau, Grevenbroich, Zimmer 212, Ostwall 6, während der Dienststunden 
eingesehen werden.

Grevenbroich, den 11.10.2005
Axel J. Prümm
Bürgermeister



Betr.:
a) Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 29 „Südwall“ 

– Stadtteil Stadtmitte –

b) Aufstellung der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. G 84 a „Grabenstraße / Fröbel-
straße“ – Stadtteil Noithausen –

c) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. G 184 „Elsener Haus“ – Stadtteil Elsen –

d) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. Gu 27 „Verlängerung Mörikestraße“ – Stadtteil Gustorf  –

e) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. Gu 29 „Westliche Christian-Kropp-Straße“ – Stadtteil Gustorf –

f) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. K 29 „Kapellen-Süd“ – Stadtteil Kapellen –

g) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 34/1 „Gewerbegebiet Neukirchen“ – Stadtteil Neukirchen –

h) Aufstellung der 78. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gartenhausgebiet Hülchrath“ 
– Stadtteil Hülchrath –

i) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 41 „Gartenhausgebiet Hülchrath“ – Stadtteil Hülchrath –

j) Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. N 43 „Ortsmitte Neukirchen“ – Stadtteil Neukirchen –

hier: Aufhebung der Aufstellungsbeschlüsse 

Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 29.09.2005 beschlossen, die Aufstellungsbeschlüsse für 
die o.g. Bauleitplanverfahren aufzuheben.

Die Plangebiete sind in den nachfolgend abgedruckten Plänen schwarz umrandet, unterbrochen dargestellt.

Stadtteil:              Stadtmitte
BPlan-Änd.-Nr.:  1. vereinfachte Änderung der 

4. Änderung G 29
Bezeichnung:     „Südwall“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:             Noithausen
BPlan-Änd.-Nr.:  1. vereinfachte Änderung G 84 a
Bezeichnung:     „Grabenstraße/Fröbelstraße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:            Elsen
BPlan-Nr.:          G 184
Bezeichnung:  „Elsener Haus“ 
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Gustorf
BPlan-Nr.:          Gu  27
Bezeichnung:  „Verlängerung Mörikestraße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:            Gustorf
BPlan-Nr.:          Gu  29
Bezeichnung:  „Westliche Christian-Kropp-Straße“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Kapellen
BPlan-Nr.:          K 29
Bezeichnung:  „Kapellen-Süd“ 
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:            Neukirchen
BPlan-Nr.:          N 34/1
Bezeichnung:  „Gewerbegebiet Neukirchen“ 
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Hülchrath
FNP-Änd.-Nr.:    78.
Bezeichnung:  „Gartenhausgebiet Hülchrath“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Stadtteil:            Hülchrath
BPlan-Nr.:          N 41
Bezeichnung:  „Gartenhausgebiet Hülchrath“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)



Stadtteil:            Neukirchen
BPlan-Nr:           N 43
Bezeichnung:  „Ortsmitte Neukirchen“
Druckgenehmigung Kreis Neuss: DGK 5 (3662)

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit gemäß § 2 (1) i.V. mit § 1 (8) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2005 
(BGBl. I. S. 1818) bekannt gemacht.

Grevenbroich, den 11.10.2005
Axel J. Prümm
Bürgermeister

Ende des amtlichen Teils



Der Bürgermeister gratuliert

zur Diamanthochzeit
im Oktober 2005

Herrn Anton Theisen und
Frau Maria geborene Bremer

Tag der Eheschließung 26.10.1945

zur Goldhochzeit
im Oktober 2005

Herrn Johann Kivilip und
Frau Gertrud geborene Hodißen

Tag der Eheschließung 28.10.1955



Veranstaltungskalender

Do. 20. Oktober 2005 20.00 Uhr THEATERSTÜCK „Jetzt nicht Liebling“ Erasmus Gymnasium. Die 
Höckmann Boulevard Gastspiele sind zu Besuch in Grevenbroich. Turbulente Komödie des Erfolgsautors Ray 
Cooney. Eintritt: 9,30 – 15,30 €. Info unter Tel.: 02181/608-654

Do. 20. Oktober 2005 13.00 – 19.00 Uhr VHS Ausflug „Auf den Spuren der Kunst“ Treffpunkt Waage-
haus, Stadtparkinsel. „Vom Hungerturm zur Düsseldorfer Pinakothek“. Führung, Busfahrt und Besuch des 
Museums „Kunstpalast“. Preis: 22,- €. Info und Anmeldung unter Tel.: 02181/608-235

Do. 20. Oktober 2005 20.00 Uhr Vortrag „Auf Brautschau“, Altes Schloß, Blauer Saal. Christian Wiltsch 
zur Herkunft der Neukircher Ehepartner in der Frühen Neuzeit. Geschichtsverein Grevenbroich, Info unter Tel.: 
02181/9826

Do. 20. Oktober 2005 20.00 Uhr Klassikkonzert „Klassik im Bernardussaal“ Liederabend mit Alastair 
Thompson, Eintritt: 13,- €, erm.: 10,- €. Info unter Tel.: 02181/608-653

Fr. 21. Oktober 2005 20.00 Uhr Kultur Extra „Frühstückspause“ mit Jürgen Becker und Didi Jünemann, 
Pascal-Gymnasium, Eintritt: 17,- €, Info unter Tel.: 02181/608-658

Sa. 22. Oktober 2005 7.00 – 21.00 Uhr Lesebühne 2005, Frankfurter Buchmesse, Fahrt nach Frankfurt. 
Gemeinsame Fahrt zur Frankfurter Buchmesse. VVK: 17,-  €, Info unter Tel.: 02181/63774

So. 23. Oktober – 13. November 2005 11.30 Uhr Skulpturenausstellung „Die Wartenden Skulpturen“ von 
Sofia Kouldakidou Versandhalle Eröffnung am 23.10.2005, 11.30 Uhr Öffnungszeiten: Di – Sa 16.00 – 18.00 
Uhr, So 11.00 – 16.00 Uhr, Info unter Tel.: 02181/608-653

Mo. 24. Oktober 2005 19.30 – 21.00 Uhr VHS Informationsabend „Liebend gerne erziehen“ Auerbach-
Haus, Stadtparkinsel. Triple P (Positive Parenting Program), Informationsabend zum vielfach bewährten Er-
ziehungskonzept. Teilnahme Gebührenfrei
Info und Anmeldung unter Tel.: 02181/608-235

Di. 25. Oktober 2005 20.00 Uhr Jazzkonzert „Jazz in der Villa“, Museum Villa Erckens, Eintritt: 10,- €, 
Info unter Tel.: 02181/608-653

Mi. 26. Oktober 2005 20.00 Uhr Sonderveranstaltung Archäologie „Das Hochmittelalter und die Archäo-
logie“, Auerbachhaus, Stadtparkinsel. Moderation: Reinhold Stieber, Geschichtsverein Grevenbroich, Info 
unter Tel.: 02181/9826

Do. 27. Oktober 2005 15.30 Uhr Kindertheater „Das Beste, was es gibt auf der Welt“, Alte Feuerwache, 
Schlossstraße. Theater vivoart aus Korschenbroich. Für Kinder ab fünf Jahren. Eintritt: 4,50, Info und Vorbe-
stellung unter Tel.: 02181/659-494

Do. 29. Oktober 2005 14.00 – 17.00 Uhr Kindertrödelmarkt. Städt. Tageseinrichtung Pusteblume Kapel-
len, mit Cafeteria! Standvergabe und Info unter Tel.: 02182/18288

So. 30. Oktober 2005 11.00 Uhr Kirchenveranstaltung „50 Jahre Posaunenchor Grevenbroich“ Christus-
kirche, Hartmannsweg. Jubiläums-Gottesdienst mit Ev. Posaunenchor Grevenbroich und Gäste und Ev. Posau-
nenchor Bornheim. Info unter Tel.: 02181/68697

Mo. 31. Oktober 2005 20.00 Uhr Halloween-Party Schloss Hülchrath, mit den „Blues Busters“. VVK: 8,- €, 
AK: 10,-  €, Tel.: 02181/659-494

Mo. 31. Oktober 2005 19.30 Uhr Kirchenveranstaltung „Choräle und Motetten zum Reformationsfest“, 
Christuskirche, Hartmannsweg. Ev. Kantorei Grevenbroich. Info unter Tel.: 02181/68697

Fr. 4. November 2005 19.00 Uhr Bilderabend „Neukirchen in alten Bildern“, Jakobus-Schule, Neukirchen. 
Christian Wiltsch, Veranstaltung des Vereins „Unser Neukirchen e.V.“, Info unter Tel.: 02181/9826



Fr. 4. November 2005 20.00 Uhr Kultur Plus Christian Ehring „Anchorman“, Käthe-Kollwitz-
Gesamtschule, Ureigene Mischung aus Kleinkunst, Theater, Stand-Up und Musik. Eintritt: 12,- €, erm. 9,- €, 
Info unter Tel.: 02181/608-658

Sa. 5. November 2005 Stadtmeisterschaften im Turnen durch TK GV, Großsporthalle Gustorf 

Sa. 5. November 2005 10.00 – 18.00 Uhr Kreis-Pokal-Turnier U14 durch 1.FC GV-Süd, Dreifachsporthalle 
BBZ

regelmäßige Veranstaltungen
Führungen durch das Wildfreigehege oder den Waldlehrpfad, Tel.: 02181/64887

Führungen durch das „grüne Klassenzimmer“, Tel.: 02181/608-424

Drei-Schlösser-Tour durch Grevenbroich, eine Tagesreise mit Pferd und Planwagen incl. Mittagessen, Nach-
mittagskaffee und Führung für 10-15 Personen. Tel.: 02181/608-350

Treffen der Anonymen Alkoholiker und Angehörigen: Christuskirche Hartmannweg, jeden 1. Dienstag im 
Monat um 19.30 Uhr, Matthäuskirche Südstadt, von-Bodelschwingh-Straße 5, jeden 1. Freitag im Monat um 
20.00 Uhr, www.anonyme-alkoholiker.de

Treffen der Kreuzbund Selbsthilfegruppe für Suchtgefährdete und Angehörige, Ostwall 20 montags - don-
nerstags 19.30 Uhr, 

Frauenselbsthilfe nach Krebs „Gymnastik für Betroffene“: AOK-Gebäude, Wilhelmitenstraße, Veranstalter: 
Frauenselbsthilfe nach Krebs, Mittwochs: 10.00 – 11.30 Uhr 

Gruppentreffen der Frauenselbsthilfe nach Krebs, Auerbachhaus auf der Stadtparkinsel, 14-tägig mittwochs 
17.00 – 19.00 Uhr

Internet-Café 50 plus, Buckaustraße 1 a, 41515 Grevenbroich. Öffnungszeiten Mo: 15.00 –18.00 Uhr, Mi. 
14.00 – 17.00 Uhr, Fr: 10.00 – 13.00 Uhr, Tel.-Nr. 02181/4757670

Zappelphilipp ADS / ADHS (Aufmerksamkeits- Defizit - Störung) Selbsthilfegruppe, Treffen immer am letzten 
Mittwoch im Monat um 20.00 Uhr in 41515 Grevenbroich, Buckaustraße 1a. Tel.: 02181/72129 oder 72125.

Selbsthilfearbeitsgemeinschaft Grevenbroich e.V. berät zu sozialen und gesundheitlichen Fragestellungen aus 
dem Selbsthilfebereich jeden Montag außerhalb der Schulferien von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr im Selbsthilferaum 
(Raum K 01) des Kreisgesundheitsamtes Grevenbroich, Auf der Schanze 1, 41515 Grevenbroich, Tel.: 
02181/601 53 81

Weitere Selbsthilfegruppen in Grevenbroich:
Osteoporose-Selbsthilfegruppe 02181/601 5364
Offener Rauchertreff 02181 - 601 5364
Rheumaliga im Kreisgesundheitsamt 02181 - 601 5381
Offener Selbsthilfetreff 02181 - 601 5381
Freie Selbsthilfegruppe Angst-, Sucht und Depressionen 02181 - 601 5381
Stillfrühstück im Kreisgesundheitsamt 02181-601 5364
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